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Diisocyanate: Schulungspflicht ab dem 24. August 2023 
 
Köln, 14. Juli 2023 
 
Diisocyanate sind chemische Verbindungen, die 
im Dachdeckerhandwerk unter anderem in PU-
Kleber, Bauschaum oder Flüssigkunststoff auf-
treten können. Ab dem 24. August benötigen 
laut der EU Chemikalienverordnung REACH alle 
Personen, die mit diesen Produkten arbeiten, ei-
nen Nachweis über eine Schulung. Hintergrund 
ist die Tatsache, dass Diisocyanate Atemwegser-
krankungen, z.B. Asthma, hervorrufen können. 
Seit Februar 2022 müssen die Hersteller einen 
entsprechenden Hinweis auf die Schulungs-
pflicht auf den Produkten abdrucken, sofern 
diese Diisocyanate beinhalten.  
 
Schulungsmöglichkeiten 
Bereits mit dem ZVDH-Infoblatt zur Verwen-
dung diisocyanathaltiger Polyurethan-Produkte 
aus Januar 2023 haben wir auf die Möglichkeit 
von Schulungen über das ISOPA-Portal hinge-
wiesen. Leider ist die Anmeldung dafür um-
ständlich und es können (Stand Juli 2023) keine 
Gruppen geschult werden, was für die Betriebe 
einen relativ hohen bürokratischen Aufwand 
bedeuten würde. Der ZVDH hat daher gemein-
sam mit der BG BAU nach einer alternativen 
Möglichkeit gesucht, um den vielen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Dachdeckerhand-
werk zeitnah eine Schulung zu ermöglichen.  
 

Schulungen durch Landesverbände 
In zwei Online-Terminen wurden durch die BG 
BAU Multiplikatoren bei den Landesverbänden 
geschult, die für die Betriebe als Ansprechpart-
ner zur Verfügung stehen können. Die Multipli-
katoren sind Experten auf dem Gebiet der Ar-
beitssicherheit im Sinne der REACH-Verordnung 
und können ihrerseits ab sofort Schulungen für 
die Innungsbetriebe anbieten. Sowohl Präsenz- 
als auch Online-Schulungen sind möglich. In der 
Schulung, die weitestgehend einer  
 
 

 
 
vertiefenden Unterweisung gleicht, werden die 
Einsatzgebiete, Risiken und Präventionsmaß-
nahmen dargelegt. Es ist keine Leistungskon-
trolle der Teilnehmer vorgesehen, allerdings 
muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass alle Be-
schäftigten die Inhalte verstanden haben. 
 
Video als inhaltliche Grundlage 
Für die Schulungen bildet ein knapp 40-minüti-
ges Video die Grundlage, in dem auf alle rele-
vanten Aspekte eingegangen wird: chemische 
Eigenschaften, Arbeitsplatzgrenzwerte, Maß-
nahmen zum Hautschutz und zum Schutz beim 
Einatmen, Reinigung und Entsorgung. Das Video 
liefert alle für das Dachdeckerhandwerk not-
wendigen Inhalte. Die im Nachgang angebote-
nen Schulungen durch die Landesverbände ha-
ben primär die Aufgabe, auf eventuelle inhaltli-
che Rückfragen zu antworten oder auch bei 
sprachlichen Verständnisproblemen auszuhel-
fen. Das Video ist im Internet zu finden unter 
www.dachdecker-technik.de/diisocyanate. Für 
einen Schulungstermin können die Innungsbe-
triebe ihren jeweiligen Landesverband kontak-
tieren. 
 
Nachweis durch den Arbeitgeber, Kontrollen 
durch die Länder 
Da die REACH-Verordnung grundsätzlich ein 
Umweltthema ist, sind in diesem Fall die Um-
weltbehörden der Länder mit der Kontrolle der 
Schulung beauftragt, nicht die Gewerbeauf-
sicht. Der Arbeitgeber stellt den Nachweis über 
die Schulung seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aus und muss diesen aufbewahren, da 
mit einer Kontrolle durch die Behörden zu rech-
nen ist. Die Gültigkeit der Bescheinigung beträgt 
jeweils fünf Jahre nah der Ausstellung und muss 
entsprechen wiederholt und danach aufge-
frischt werden.  
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